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1 Einführung 
Durch den sogenannten Familienleistungsausgleich er-
folgt die steuerliche Freistellung eines Einkommensbe-
trags in Höhe des Existenzminimums durch die Auszah-
lung von Kindergeld oder durch die Berücksichtigung 
von Freibeträgen in der Steuerrechnung bei den Eltern. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei 
der Besteuerung von Eltern ein Einkommensbetrag in 
Höhe des sächlichen Existenzminimums, des Betreu-
ungsbedarfs und des Erziehungsbedarfs ihrer Kinder 
nicht besteuert werden darf. Unter Beachtung dieser 
und weiterer verfassungsrechtlicher Vorgaben erfolgt 
die einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung von 
Kindern bei ihren Eltern im System des Familienleis-
tungsausgleichs, indem bei der Besteuerung der Eltern 
dementsprechende Freibeträge für Kinder steuerfrei be-
lassen werden, zunächst aber durch monatlich auf An-
trag festgesetztes und ausgezahltes Kindergeld. 

Nach Ablauf des Kalenderjahres prüft dann das Fi-
nanzamt von Amts wegen bei der Veranlagung der El-
tern zur Einkommensteuer, ob mit dem Anspruch auf 
Kindergeld oder mit den mit dem Kindergeld vergleich-
baren Leistungen das Existenzminimum der Kinder 
steuerfrei gestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, werden 
die Freibeträge für Kinder vom Einkommen abgezogen 
und der Anspruch auf Kindergeld mit der steuerlichen 
Wirkung der Freibeträge verrechnet. In diesem Fall be-
schränkt sich der Familienleistungsausgleich auf die 
verfassungsrechtlich gebotene Steuerfreistellung. So-
weit das Kindergeld oder vergleichbare Leistungen im 
In- oder Ausland darüber hinausgehen, bleiben diese 
der Familie erhalten und dienen deren Förderung. 

Familien und alleinerziehenden Eltern bietet der Staat 
darüber hinaus in bestimmten Situationen finanzielle 
Unterstützung und vielerlei Zuschüsse an. Auf welche 
Hilfe Sie als Elternteil oder Familienangehöriger dabei 
Anspruch haben, zeigen Ihnen die folgenden Ausfüh-
rungen. 

2 Steuerliche Vergünstigungen 
für Eltern 

2.1 Kinder im Steuerrecht 
Das persönliche Einkommen wird nach dem Einkom-
mensteuergesetz auf Grundlage der Leistungsfähigkeit 
besteuert. Für Ausgaben, die Eltern durch ihre Kinder 
zusätzlich entstehen, gibt es deshalb einen Ausgleich 
durch das Kindergeld oder durch steuerliche Freibeträ-
ge für Kinder. Bei ihrer Besteuerung wird automatisch 
die für die Eltern günstigere Variante berücksichtigt. 

Kinder im Sinne des Steuerrechts sind 

· im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte 
Kinder (leibliche und adoptierte Kinder) und 

· Pflegekinder (Kinder, mit denen der Steuerpflichtige 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Band verbunden ist, sofern er sie nicht zu 
Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen 
hat und das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den El-
tern nicht mehr besteht). 

Ein Kind wird steuerlich berücksichtigt, bis es das 18. 
Lebensjahr vollendet hat (also vom Geburtsmonat bis 
einschließlich des Monats, in dem das Kind seinen 18. 
Geburtstag feiert). 

Ein Kind, das älter als 18 Jahre ist, kann jedoch auch 
berücksichtigt werden, wenn es  

· das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nicht in 
einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer 
Agentur für Arbeit im Inland als arbeitsuchend ge-
meldet ist,  

· das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
o für einen Beruf ausgebildet wird, 
o sich in einer Übergangszeit von höchstens vier 

Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
befindet, 

o sich zwischen einem Ausbildungsabschnitt und 
der Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes, 
eines sozialen oder ökologischen Jahres oder 
bestimmter anderer Freiwilligendienste befindet,  

o eine Berufsausbildung mangels Ausbildungs-
platzes nicht beginnen oder fortsetzen kann oder  

o ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, 
einen Freiwilligendienst oder einen anderen 
Dienst im Ausland im Sinne des Zivildienstge-
setzes oder einen Bundesfreiwilligendienst leis-
tet oder  

· unabhängig vom Alter wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten (die Behinderung muss vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten sein). 

2.2 Kindergeld 
Beim Kindergeld berücksichtigt werden 

· Kinder im Sinne des Steuerrechts (vgl. Punkt 2.1),  
· Stiefkinder, die jemand in seinen Haushalt aufge-

nommen hat, sowie  
· aufgenommene Enkelkinder. 
Das Kindergeld beträgt: 

Veranlagungs-
zeitraum 

1. und 2. 
Kind 3. Kind ab 4. Kind 

ab 01.01.2015 188 € 194 € 219 € 

ab 01.01.2016 190 € 196 € 221 € 
 

Für verheiratete Kinder und Kinder mit einem vorrangi-
gen Unterhaltsanspruch nach § 1615 BGB besteht nur 
dann ein Anspruch auf Kindergeld, wenn ein sogenann-
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ter Mangelfall vorliegt. Bei einer Mangelfallprüfung wird 
das verfügbare Nettoeinkommen des Kindes und der 
vorrangig zum Unterhalt verpflichteten Person zugrunde 
gelegt. 

Hinweis 

Bei der Bundesagentur für Arbeit lässt sich als Überblick 
das kostenlose Merkblatt Kindergeld in mehreren Sprachen 
downloaden, und zwar unter www.arbeitsagentur.de | Bür-
gerinnen und Bürger | Familie und Kinder | Kindergeld, Kin-
dergeldzuschlag. 

2.3 Freibeträge für Kinder 
Der allgemeine Freibetrag je Kind beträgt: 

Jahr Allein veranlagter 
Elternteil 

Zusammen veran-
lagte Eltern 

ab 01.01.2015 2.256 € 4.512 € 

ab 01.01.2016 2.304 € 4.608 € 
 

Zusätzlich zum Kinderfreibetrag wird Eltern je Kind wei-
terhin ein Betrag von 1.320 € (bei zusammenveranlag-
ten Eltern 2.640 €) für den Betreuungs-, Erziehungs- 
und Ausbildungsaufwand gewährt. 

Wird ein Kind nicht im Januar, sondern etwa im April 
geboren, so wird im Geburtsjahr der Kinderfreibetrag 
anteilig gewährt. Am Beispiel April besteht der Kinder-
geldanspruch für neun Monate des Jahres, so dass 
auch der Kinderfreibetrag nur für neun Monate berech-
net wird. 

Betreuungs- und Kinderfreibetrag werden nur berück-
sichtigt, wenn sie sich höher auswirken als das Kinder-
geld. Das heißt, das gezahlte Kindergeld wird auf die 
daraus resultierende Steuerersparnis angerechnet. 

Der steuerfreie Grundbetrag für Erwachsene wurde in 
den letzten Jahren zur Deckung des verfassungsrecht-
lich gebotene Existenzminimums stetig angehoben: 

Jahr Ledige Gemeinsam veran-
lagte 

2016 8.672 € 17.344 € 

2015 8.472 € 16.944 € 

2014 8.354 € 16.708 € 
 

2.4 Volljährige Kinder 
Bei volljährigen Kindern werden unter Berücksichtigung 
ihres Ausbildungsstatus beim Kindergeldanspruch zwei 
Arten unterschieden: 

2.4.1 Kinder ohne Berufsausbildung bzw. abge-
schlossenes Studium 

Volljährige Kinder ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung bzw. abgeschlossenes Studium erhalten in der 
Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz, während der ers-
ten Berufsausbildung oder in der Übergangszeit zwi-
schen zwei Ausbildungsabschnitten ohne weitere Vor-

aussetzung Kindergeld. Dabei ist es unerheblich, in 
welchen zeitlichen Umfang sie einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen oder wie viel Einkommen sie verdienen. 

2.4.2 Kinder mit Berufsausbildung bzw. abge-
schlossenem Studium 

Verfügen volljährige Kinder bereits über eine Ausbil-
dung bzw. ein abgeschlossenes Studium und warten 
sie auf einen weiteren Ausbildungsplatz, eine weitere 
Ausbildung oder befinden sie sich in der Übergangszeit 
zwischen zwei Ausbildungen, erhalten Eltern nur dann 
Kindergeld, wenn die Erwerbstätigkeit, der sie nachge-
hen, unschädlich ist. 

Hinweis 

Eine Berufsausbildung im Sinne des Einkommensteuer-
rechts muss nicht bereits mit dem ersten (objektiv) berufs-
qualifizierenden Abschluss erfüllt sein. So können nach ei-
ner Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch mehraktige 
Ausbildungsmaßnahmen zu einer einheitlichen Berufsaus-
bildung gehören, wenn sie zeitlich und inhaltlich aufeinan-
der abgestimmt sind, so dass die Ausbildung nach Errei-
chen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll und 
das Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss er-
reicht werden kann. 

Unschädlich für den Kindergeldanspruch volljähriger 
Kinder ist die Erwerbstätigkeit dann, wenn es sich: 

· um Einkommen aus einem Ausbildungsverhältnis 
(Ausbildungsvergütung) oder 

· um Einkommen aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung (Minijob, 450-€-Job) handelt und 

· die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 
20 Stunden nicht überschritten wird. 

2.5 Ausbildungsfreibetrag 
Befindet sich ein volljähriges Kind in Ausbildung und 
besteht ein Anspruch auf Kindergeld oder Freibetrag für 
Kinder, kann bei einer auswärtigen Unterbringung ein 
Ausbildungsfreibetrag von 924 € gewährt werden. Vor-
aussetzung ist hierfür allerdings, dass die Eltern für den 
Nachwuchs noch Kindergeld beziehen. Der Freibetrag 
wird den Eltern in voller Höhe gewährt – unabhängig 
davon, wie hoch die Einkünfte und Bezüge des Nach-
wuchses sind. Gekürzt wird der Betrag jedoch für jeden 
Monat, in dem die Voraussetzungen nicht gegeben wa-
ren. Ausbildungsbeihilfen aus öffentlichen Mitteln, wie 
beispielsweise BAföG-Zuschüsse, werden zu 100 % 
angerechnet. 

2.6 Kinderbetreuungskosten 
Entstehen Ihnen Aufwendungen für die Betreuung Ihrer 
Kinder, können Sie diese unter bestimmten Vor-
aussetzungen steuerlich geltend machen. 

Berücksichtigt werden Betreuungskosten als Sonder-
ausgaben für Kinder ab ihrer Geburt bis zur Vollendung 
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des 14. Lebensjahres. Darüber hinaus können Aufwen-
dungen für solche Kinder berücksichtigt werden, die 
wegen einer vor dem vollendeten 25. Lebensjahr einge-
tretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. 
Als Betreuungskosten kommen Ausgaben in Geld oder 
Geldeswert für Dienstleistungen zur Betreuung eines 
Kindes in Betracht. 

Absetzbar sind Aufwendungen für: 

· die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kin-
dertagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und 
Kinderkrippen sowie bei Tagesmüttern, Wochen-
müttern und in Ganztagspflegestellen, 

· die Beschäftigung von Kinderpflegerinnen, Erziehe-
rinnen und Kinderschwestern, 

· die Beschäftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie 
Kinder betreuen, 

· die Beaufsichtigung von Kindern bei der Erledigung 
der häuslichen Schulaufgaben. 

Nicht berücksichtigt werden Aufwendungen für: 

· die Vermittlung besonderer Fähigkeiten, zum Bei-
spiel Musikunterricht, 

· Nachhilfeunterricht, 
· sportliche und andere Freizeitbetätigungen, 
· Verpflegung des Kindes. 
Die Förderung setzt voraus, dass das Kind zum Haus-
halt des jeweiligen Elternteils gehört, dass es also dau-
erhaft in dessen Wohnung lebt oder mit dessen Einwil-
ligung vorübergehend auswärtig untergebracht ist. 

Abziehbar sind die Kinderbetreuungskosten weiterhin in 
Höhe von 2/3 der angefallenen Aufwendungen, höchs-
tens mit 4.000 € je Kind und Kalenderjahr. Da der 
Höchstbetrag ein Jahresbetrag ist, findet selbst dann 
keine zeitanteilige Aufteilung statt, wenn nur während 
einiger Monate Kinderbetreuungskosten angefallen 
sind. 

Besonders wichtig für den Abzug der Kinderbetreu-
ungskosten sind die Nachweispflichten: Der Elternteil, 
der die Aufwendungen steuerlich geltend machen 
möchte, muss für diese eine Rechnung vorlegen sowie 
beweisen können, die erforderliche Summe auf das 
Konto des Leistungserbringers gezahlt zu haben. 

Hinweis 

Die Rechnung sowie die Zahlungsnachweise müssen Sie 
nur auf Verlangen des Finanzamts vorlegen. Eine Barzah-
lung wird vom Finanzamt nicht anerkannt, daher sollten Sie 
Zahlungen für Kinderbetreuungskosten immer unbar mittels 
Überweisung tätigen. 

Haushaltsnahe Dienstleistung 
Ausgaben für haushaltsnahe Beschäftigungen bzw. 
Dienstleistungen können direkt von der Einkommen-
steuerschuld abgezogen werden – und zwar unabhän-
gig von der speziellen Regelung für Kinderbetreuungs-
kosten. Da Kinderbetreuung, die in einem inländi-
schen Haushalt erbracht wird, zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen gehört, können auch diese Kosten als 
haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt werden. 
Auf persönliche Voraussetzungen bei den Eltern kommt 
es hier nicht an. 

Beispiel 

Eine Mutter lässt ihr Kind von ihren Eltern betreuen. Die El-
tern der Mutter leben nicht mit ihr zusammen und betreuen 
das Kind in der Wohnung der Mutter. Dafür zahlt diese jähr-
lich 2.400 €. Die Eltern der Mutter stellen ihr den Betrag in 
Rechnung, und die Mutter überweist ihn auf ihr Bankkonto. 

Die Mutter kann 20 % der Aufwendungen = 480 € von ihrer 
Steuerschuld abziehen. 

Würden die Eltern der Mutter das Kind in deren eigener 
Wohnung betreuen, könnte die Steuerermäßigung nicht 
gewährt werden. 

Für den Abzug der Kinderbetreuungsaufwendungen bei 
den haushaltsnahen Dienstleistungen gibt es zwei Va-
rianten: 

· 20 % der Aufwendungen, höchstens 510 € im Jahr, 
wenn das Kind von einer geringfügig beschäftigten 
Person betreut wird, oder 

· 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 €, wenn 
das Kind von einer Person ohne Beschäftigungs-
verhältnis im Haushalt betreut wird. Gemeint sind 
hiermit Personen, die sich vorrangig um den Haus-
halt kümmern und deshalb keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen. 

2.7 Schulgeld 
Wer seinen Nachwuchs auf eine private Schule schickt, 
muss hierfür oft ein Entgelt zahlen. Daher erlaubt der 
Fiskus, einen Teil dieses Schulgeldes als Sonderaus-
gabe geltend zu machen. Voraussetzung: Die Eltern 
erhalten für den Schüler, der die Privatschule besucht, 
einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld und das Kind 
besucht eine staatlich genehmigte oder nach Landes-
recht erlaubte Ersatzschule oder eine nach Landesrecht 
anerkannte allgemeinbildende Ergänzungsschule. 

Für die Berechnung des abziehbaren Teils der Aufwen-
dungen wird aus dem insgesamt gezahlten Schulgeld 
der Teil herausgerechnet, der für Beherbergung, Be-
treuung und Verpflegung gezahlt wird. Die Aufteilung ist 
nach der Kostenstruktur der Schule vorzunehmen, ge-
gebenenfalls muss geschätzt werden. In den meisten 
Fällen erteilen die Schulen eine Bescheinigung über die 
Aufteilung. Die Kosten für die Fahrten zur Schule oder 
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für Unterrichtsmaterial können nicht geltend gemacht 
werden. 

Von dem verbleibenden Teil des Schulgeldes können 
30 % als Sonderausgaben abgesetzt werden, maximal 
5.000 € im Jahr – dies bedeutet, dass die Eltern mehr 
als 16.666 € Schulgeld zahlen müssen, um den 
Höchstbetrag zu überschreiten. Hierzu zählen auch die 
Elternbeiträge zur Kostendeckung des Schulbetriebs. 
Der restliche Anteil sowie die Kosten für Beherbergung, 
Betreuung und Verpflegung gehören nicht zu den Son-
derausgaben, können aber Kinderbetreuungskosten 
sein und sich auf diesem Weg steuerlich noch auswir-
ken. 

Hinweis 

Spenden an gemeinnützige Schulvereine können Eltern 
noch zusätzlich berücksichtigen. Die freiwillige Zuwendung 
darf allerdings nicht die Kosten des normalen Schulbetriebs 
decken. Das gilt auch für die Leistungen an einen Förder-
verein, der diese satzungsgemäß zur Deckung der Be-
triebskosten an den Schulträger weiterleitet. 

2.8 Weitere Erleichterungen für Eltern 
2.8.1 Wie werden Alleinerziehende entlastet? 
Zum 01.01.2015 wurde der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende um 600 € auf 1.908 € angehoben. Die-
ser Betrag erhöht sich für das zweite und jedes weitere 
Kind um 240 €. 

Hinweis 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird automa-
tisch über die Steuerklasse II berücksichtigt. Der Erhö-
hungsbetrag ab dem 2. Kind kann jedoch nur durch Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung beantragt werden. 

Der Entlastungsbetrag setzt voraus, dass der oder die 
Alleinerziehende 

· mit mindestens einem Kind zusammen in einem 
Haushalt lebt und 

· für das Kind Kindergeld oder -freibeträge erhält. 

Das können zum Beispiel auch volljährige Kinder sein, 
die sich in Berufsausbildung befinden. Alleinstehend im 
Sinne dieser Regelung ist jemand dann, wenn er die 
Voraussetzungen für das Splittingverfahren nicht erfüllt 
oder verwitwet ist und nicht zusammen mit einer ande-
ren volljährigen Person eine Haushaltsgemeinschaft 
bildet. 

Die Haushaltsgemeinschaft mit einer volljährigen Per-
son ist nur dann unschädlich, wenn es sich um ein Kind 
handelt, für das der Alleinstehende Kindergeld oder 
Freibeträge erhält. 

2.8.2 Außergewöhnliche Belastungen 
Als außergewöhnliche Belastungen darf man nur solche 
Aufwendungen abziehen, die 

· zwangsläufig entstehen und 
· höher sind als bei der überwiegenden Mehrzahl von 

Personen mit gleichen Einkommens- und Familien-
verhältnissen. 

Dabei wird eine sogenannte zumutbare Belastung als 
Eigenanteil angerechnet. Diese ist nach der Höhe des 
Gesamtbetrags der Einkünfte und der Anzahl der Kin-
der wie folgt gestaffelt: 

Bei einem Ge-
samtbetrag der 

Einkünfte ... 
bis 15.340 € 15.341 € – 

51.130 € über 51.130 € 

für Kinderlose bei Anwendung der: 

Grundtabelle 5 % 6 % 7 % 

Splittingtabelle 4 % 5 % 6 % 

für Eltern von: 

ein oder zwei 
Kindern 

2 % 3 % 4 % 

mehr als zwei 
Kindern 

1 % 1 % 2 % 

 

Hinweis 

Wegen der zumutbaren Eigenbelastung, die den steuerli-
chen Abzug der Kosten mindert, sollten Sie darauf achten, 
dass außergewöhnliche Belastungen möglichst auf ein Jahr 
konzentriert werden. Dies können Sie durch den Zeitpunkt 
der Zahlungen steuern. 

2.8.3 Übernahme von Kindergartenbeiträgen durch 
den Arbeitgeber 

Leistungen des Arbeitgebers (zusätzlich zum normalen 
Arbeitslohn oder durch Umwandlung von freiwilligen 
Sonderzahlungen wie beispielsweise Weihnachtsgeld) 
zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflich-
tigen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten und 
vergleichbaren Einrichtungen sind lohnsteuer- und so-
zialversicherungsfrei. Dabei ist es unerheblich, ob der 
Arbeitgeber den Betrag direkt an den Betreuenden 
überweist oder den Eltern erstattet. 

2.8.4 Unterhalt von Kindern, für die man keine 
Vergünstigung erhält 

Der Höchstbetrag für Aufwendungen für den Unterhalt 
und die Berufsausbildung von Kindern beträgt jährlich 
8.472 €, wenn niemand einen Anspruch auf Kindergeld 
oder einen Kinderfreibetrag hat. 

Beispiel 

Eine Mutter unterstützt ihren 35-jährigen Sohn, der keine 
eigenen Einkünfte hat, monatlich mit 250 €. 

Da der Sohn die Altersgrenze von 25 Jahren überschritten 
hat, erhält für ihn niemand mehr einen Kinderfreibetrag 
oder Kindergeld. Aus diesem Grund kann die Mutter die 
Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen. 
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Der Abzug ist nur dann möglich, wenn eine gesetzliche 
Unterhaltspflicht besteht, was bei Kindern allerdings 
immer der Fall ist. Eigene Einkünfte und Bezüge der 
Kinder werden angerechnet, soweit sie im Jahr 624 € 
übersteigen. Ausbildungszuschüsse aus öffentlichen 
Mitteln wie beispielsweise BAföG-Zahlungen werden 
voll angerechnet. Unterhaltsaufwendungen können nur 
dann abgezogen werden, wenn der Empfänger bedürf-
tig ist, also kein eigenes Vermögen von mindestens 
15.500 € besitzt. 

2.8.5 Reduzierung der Zuschlagsteuern 
Die Bemessungsgrundlage für die sogenannten Zu-
schlagsteuern – also für den Solidaritätszuschlag und 
die Kirchensteuer – wird unter Abzug von Kinderfreibe-
trägen ermittelt. Je höher also die Vergünstigung, desto 
niedriger die Zuschlagsteuer. 

Hinweis 

Bei der Festsetzung von Vorauszahlungen wird zur Ermitt-
lung der Zuschlagsteuern zunächst nur der Kinderfreibetrag 
abgezogen. 

Darüber hinaus gibt es folgende Förderungen: 

· Ist das Kind behindert, können Eltern den Pausch-
betrag des Kindes von bis zu 3.700 € auch auf ihre 
eigene Steuerrechnung übertragen. Das macht 
Sinn, wenn das Kind keine oder nur geringe eige-
nen Einkünfte hat. 

· Ist der Nachwuchs nicht nur vorübergehend pflege-
bedürftig, gibt es einen jährlichen Pauschbetrag von 
924 € und eine Begünstigung als haushaltsnahe 
Dienstleistung. 

3 Elterngeld 
Das Elterngeld gehört zu den am meisten geschätzten 
Familienleistungen in Deutschland, das die wirtschaftli-
che Existenz von Familien absichert und für eine Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sorgen soll. 

3.1 Altes Elterngeld (Basiselterngeld) 
Elterngeld können erwerbstätige Arbeitnehmer, Beamte 
und Selbständige, aber auch erwerbslose Eltern, Stu-
denten sowie Auszubildende beziehen. Hinzu kommen 
Verwandte dritten Grades, wenn die Eltern die Betreu-
ung beispielsweise wegen schwerer Krankheit nicht si-
cherstellen können. Der staatliche Zuschuss ist also al-
len Eltern garantiert, selbst wenn sie vor der Geburt 
nicht berufstätig waren. 

Das Elterngeld kann im Zeitraum zwischen dem Ge-
burtstag des Kindes und der Vollendung seines 14. Le-
bensmonats bezogen werden. Es wird für die Dauer 
von zwölf Monaten gezahlt. Diese Zeit kann um zwei 
Monate verlängert werden, wenn sich auch der andere 
Elternteil eine berufliche Auszeit für die Betreuung des 
Kindes nimmt (Partnermonate). Berufstätige Alleiner-

ziehende können die beiden Partnermonate zusätzlich 
für sich beanspruchen; sie erhalten die Unterstützung 
also 14 Monate lang. Auf Antrag können die monatli-
chen Beträge auch halbiert und über den doppelten 
Zeitraum ausgezahlt werden. 

Seit dem 01.01.2013 gilt für die Berechnung des Basis-
elterngeldes der Bruttolohn, den der betreffende Eltern-
teil in den letzten zwölf Monaten zeitlich am längsten 
hatte. Von diesem werden Pauschalsätze abgezogen. 
Des Weiteren wird die Lohnsteuerklasse zugrunde ge-
legt, die die betreuende Mutter oder der Vater in den 
vorangegangenen zwölf Monaten am längsten hatte. Es 
ist also bei verheirateten Paaren empfehlenswert, dass 
der Elternteil, der in Elternzeit geht, in die Steuerklasse 
wechselt, die ihm am meisten netto lässt, also in der 
Regel Klasse III. 

· Bei nichtselbständiger Tätigkeit wird aus jeder Lohn- 
oder Gehaltsbescheinigung als einziger Wert das 
laufende lohnsteuerpflichtige Bruttoeinkommen ent-
nommen, aus dem EDV-gesteuert ein fiktives Net-
toeinkommen berechnet wird. Durch diese fiktive 
Nettoberechnung wirkt sich beispielsweise die Ein-
tragung von Freibeträgen nicht mehr auf das Eltern-
geld aus. 

· Bei den Gewinneinkünften erfolgt eine Berechnung 
des Nettoeinkommens mithilfe von pauschalen Ab-
gabensätzen sowie fiktiven Steuern. Hierbei wird die 
Einkommensteuer fiktiv berechnet, indem auf den 
durchschnittlichen monatlichen Gewinn die Lohn-
steuertabelle angewendet wird. 

Hinweis 

Damit bringt der Wechsel in eine günstigere Klasse nur 
noch Vorteile, wenn er mindestens sieben Monate vor Ge-
burt des Kindes stattfindet. 

Die Höhe des Elterngelds entspricht einem Prozentsatz 
des letzten nach genannten Verfahren ermittelten „Net-
to“-Einkommens, der anhand der Höhe von diesem an-
gepasst wird: ist das Einkommen höher als 1.240 €, 
wird der Prozentsatz von 65 % angewendet. Bis 
1.200 € wird dieser Prozentsatz pro 2 €, die das Ein-
kommen unterhalb der 1.240-€-Marke liegt, um jeweils 
0,1 % erhöht. Daher ergibt sich bei 1.200 € ein Pro-
zentsatz von 67 %, bei dem diese Rechnung nicht wei-
tergeführt wird. 

Um Geringverdiener stärker zu unterstützen, wird der 
Prozentsatz für Einkommen unter 1.000 € für jede 2 € 
Unterschreitung um 0,1 % erhöht. Daraus ergibt sich, 
dass ab einem Nettoeinkommen von 340 € dieses zu 
100 % als Elterngeld ausbezahlt wird. 

Um den Höchstbetrag von 1.800 € zu erhalten, muss 
der Monatsverdienst „netto“ bei rund 2.770 € oder dar-
über liegen. 
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Bei der Geburt von Zwillingen erhöht sich das Eltern-
geld für das zweite Kind pauschal um 300 € und bei 
Drillingen um weitere 300 €. Bei Mehrlingsgeburten 
übersteigt das Elterngeld insoweit den Höchstbetrag 
von 1.800 €. 

Einen Geschwisterbonus gibt es, wenn das neugebore-
ne Kind mindestens ein Geschwisterchen unter drei 
Jahren oder zwei Geschwister unter sechs Jahren hat. 
Der Bonus beträgt 10 % des Elterngeldes, jedoch min-
destens 75 €. 

Hinweis 

Das Elterngeld entfällt jedoch, wenn Sie als Alleinerziehen-
der ein zu versteuerndes Einkommen von 250.000 € oder 
mehr erzielt haben. Für Elternpaare gilt dies bei einem zu 
versteuernden Einkommen von 500.000 € – selbst wenn 
sie nicht verheiratet sind. Die Regelung erfasst auch die 
Fälle, in denen die Betroffenen wegen Einkünften, die bei 
der Elterngeldberechnung nicht zu berücksichtigen sind 
(beispielsweise Einkünfte aus Kapital oder Miete), ein zu 
versteuerndes Einkommen oberhalb der Grenzwerte errei-
chen. 

Das Elterngeld wird auch beim Arbeitslosengeld II ange-
rechnet. Insoweit entfällt der Sockelbetrag von 300 € im 
Monat. Allerdings bleibt das Elterngeld in Höhe des berück-
sichtigten durchschnittlich erzielten Einkommens aus Er-
werbstätigkeit vor der Geburt bis zu 300 € im Monat unbe-
rücksichtigt und ein entsprechender Betrag des Elterngel-
des von der Anrechnung bei der Grundsicherungsleistung 
oder dem Kinderzuschlag verschont. 

Das Elterngeld ist steuer- und sozialabgabenfrei. Aller-
dings unterliegt es bei der Berechnung des Steuersat-
zes für die Einkommensteuer in voller Höhe dem soge-
nannten Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass 
das Elterngeld zur Ermittlung der Höhe des Steuersat-
zes miteinbezogen wird. Über diese Sonderrechnung 
kann es auch zu einer zusätzlichen Steuerbelastung 
beim weiterhin verdienenden Ehepartner kommen. 

3.2 Elterngeld Plus 
3.2.1 Inhalt der Neuregelung 
Seit dem 01.01.2015 gilt das Gesetz zum Elterngeld 
Plus, das von Eltern in Anspruch genommen werden 
kann, deren Kinder ab dem 01.07.2015 geboren wer-
den. Mit dem Elterngeld Plus verdoppelt sich der Zeit-
raum des Elterngeldbezugs: ein bisheriger Elterngeld-
monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Teilzeiterwerbs-
tätige Eltern können so ihr Elterngeldbudget besser 
ausnutzen. Zudem verlängert das Elterngeld Plus den 
Elterngeldbezug auch über den 14. Lebensmonat des 
Kindes hinaus. 

Eltern können wählen, ob sie das „alte“ Elterngeld (Ba-
siselterngeld), das Elterngeld Plus oder eine Kombina-
tion aus beiden Varianten beantragen wollen. 

Die Berechnung des Elterngeld Plus orientiert sich an 
der Höhe des normalen Elterngeldes, an deren Berech-
nung sich nichts ändert (siehe oben). Zugrunde gelegt 
wird die Höhe des Elterngeldes, das gezahlt werden 
würde, wenn der jeweilige Elternteil nicht in der Eltern-
zeit arbeitet – also ca. 65 % des bisherigen Nettoein-
kommens. Dieses Basiselterngeld wird dann einfach 
durch zwei geteilt. 

Das bedeutet, der Entgeltanspruch aus einem „norma-
len“ Elterngeld-Monat entspricht dem Anspruch aus 
zwei Elterngeld-Plus-Monaten. 

Durch dieses „Strecken“ des Elterngeldanspruchs soll 
es jungen Eltern besser ermöglicht werden, zeitig nach 
der Geburt ihres Kindes wieder ins Berufsleben zurück-
zukehren. 

Nicht zum Erwerbseinkommen zählen unter anderem 
das Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Renten, Sti-
pendien, BAföG oder Arbeitslosengeld II. Wird in dem 
für die Einkommensermittlung maßgeblichen Zeitraum 
vor der Geburt zeitweilig Erwerbseinkommen und zeit-
weilig etwa wegen Arbeitslosigkeit kein Erwerbsein-
kommen bezogen, vermindern sich grundsätzlich das 
für die Berechnung zugrunde zu legende durchschnittli-
che Erwerbseinkommen und entsprechend das Eltern-
geld. Teilzeitarbeit bis zu 30 Stunden in der Woche ist 
zulässig. 

Da ein Basiselterngeld-Monat im Hinblick auf den Aus-
zahlungsbetrag auf zwei Elterngeld-Plus-Monate aufge-
teilt wird, kann das Elterngeld Plus auch länger bezo-
gen werden – insgesamt für längstens 28 Monate auf 
beide Elternteile verteilt. 

3.2.2 Berechnung des Elterngeld Plus 
Die Berechnung von Eltergeld Plus erfolgt in drei Schrit-
ten. Im Folgenden stellen wir Ihnen diese anhand von 
beispielhaften Zahlen vor. 

Beispiel 1 

Einkommen vor der Geburt 1.600 €, Einkommen nach der 
Geburt 600 €. 

1. Rechenschritt: 
Berechnung des monatlichen Elterngeldes ohne Ein-
kommen nach der Geburt 

Einkommen vor der 
Geburt davon 65 % 

= Elterngeld ohne 
Einkommen nach 
der Geburt 

1.600 € * 0,65 = 1.040 € 
 

2. Rechenschritt 
Berechnung des monatlichen Elterngeldes bei Teilzeit-
tätigkeit 
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Einkommen vor 
der Geburt 

abzüglich Teilzeitein-
kommen nach der Ge-
burt 

= Einkommens-
wegfall 

1.600 € - 600 € = 1.000 € 
 

65 % des Einkommenswegfall = Elterngeld bei Teilzeit 

1.000 € * 0,65 = 650 € für einen Monat 
 

3. Rechenschritt 
Ermittlung des monatlichen Elterngeld Plus bei Teil-
zeittätigkeit 

Elterngeld bei Teil-
zeit 

höchstens halb so 
hoch wie normales 
Elterngeld ohne 
Einkommen nach 
der Geburt 

= Elterngeld Plus bei 
Teilzeit 

650 € 1.040 € / 2 = 
520 € 

= 520 € für 2 Monate 
(Anspruchsdauer dop-

pelt so lang) 
= 1.040 € insgesamt 

 

Der rechnerische Unterschied zwischen dem Basis-
eltergeld und dem Elterngeld Plus verdeutlicht sich bei 
folgender Vergleichsrechnung: 

Beispiel 2 

· Einkommen vor der Geburt des Kindes: 1.600 €/Monat 

· Einkommen nach der Geburt des Kindes: 600 €/Monat 

· Voller Elterngeldanspruch: 1.040 €/Monat (65 %) 

· Summe Elterngeld für max. 12 Monate: 12.480 € 
 

Teilzeit 37,5 % 

Elterngeld Elterngeld Plus 

Einkommen nach der Geburt des Kindes durch Teilzeitarbeit 
600 €/Monat (37,5 %) 

Einkommenswegfall 1.000 €/Monat 

Elterngeld: 650 €/Monat Elterngeld Plus: 520 €/Monat 
(Deckelungsbetrag liegt bei der 
Hälfte des vollen Elterngeldan-
spruchs ohne Teilzeit von 1.040 €, 
also 520 €) 

Monatliches Gesamteinkom-
men:1.250 € (600 € + 650 €) 

Monatliches Gesamteinkommen: 
1.120 € (600 € + 520 €) 

Summe Elterngeld für maximal 
12 Monate: 7.800 € (12 x 650 €) 

Summe Elterngeld Plus für maxi-
mal 24 Monate: 12.480 € (24 x 
520 €) 

Vergleichsergebnis: Der Elterngeld-Plus-Anspruch ist 4.680 € höher 
als der Anspruch auf das Basiselterngeld. 

 

Hinweis 

Das Elterngeld Plus ist, wie die Vergleichsrechnung zeigt, 
von Vorteil für Mütter und Väter, die schon während des El-
terngeldbezugs und danach in Teilzeit arbeiten wollen. Mit 
Elterngeld-Plus-Monaten können sie während ihrer Teilzeit-
tätigkeit doppelt so lang die Förderung durch das Elterngeld 
nutzen. Diese Lösung ist auch für Väter und Mütter attrak-
tiv, die ihre Neugeborenen gleichzeitig oder nacheinander 
über eine längere Zeit selbst betreuen möchten. Elterngeld 

Plus lohnt sich potentiell für alle Eltern, die nach der Geburt 
erwerbstätig sind und mehr als den Elterngeld-
Mindestbetrag beziehen. 

3.2.3 Partnerschaftsbonus 
Arbeiten beide Elternteile parallel 25 – 30 Stunden die 
Woche in Teilzeit, kann jeder Elternteil zusätzlich vier 
Monate Elterngeld Plus als Partnerschaftsbonus bean-
tragen. Auf diese Weise kann sich der Auszahlungszeit-
raum auf 18 Monate pro Elternteil verlängern, wenn 
beide die gleiche Anzahl an Monaten das Elterngeld 
Plus in Anspruch nehmen. 

Auch Alleinerziehende können den Partnerschaftsbo-
nus beantragen, wenn sie in diesem Zeitraum 25 – 30 
Stunden pro Woche arbeiten. Dann verlängert sich ihr 
Auszahlungszeitraum für Elterngeld Plus auf maximal 
18 Monate. 

3.2.4 Kombinationen 
Elterngeld und Elterngeld Plus inklusive Partner-
schaftsbonus lassen sich auch kombinieren. In den fol-
genden Beispielen finden Sie einige mögliche Kombina-
tionen aus Elterngeld, Elterngeld Plus und Partner-
schaftsbonus. 

Beispiel 1 

Mutter: 

6 Monate Elterngeld/12 Monate Elterngeld Plus und Teil-
zeit/4 Monate Partnerschaftsbonus 

Vater: 

2 Monate Elterngeld/16 Monate Vollzeit/4 Monate Partner-
schaftsbonus 

 

Beispiel 2 

Mutter: 

14 Monate Elterngeld Plus und Teilzeit/4 Monate Partner-
schaftsbonus 

Vater: 

14 Monate Elterngeld Plus und Teilzeit/4 Monate Partner-
schaftsbonus 

 

Beispiel 3 

Mutter: 

10 Monate Elterngeld/4 Monate Eltergeld Plus und Teil-
zeit/4 Monate Partnerschaftsbonus 

Vater: 

10 Monate Elterngeld/4 Monate Eltergeld Plus und Teil-
zeit/4 Monate Partnerschaftsbonus 
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4 Weitere Vergünstigungen für 
Familien 

Wie lange erhalten Frauen Mutterschaftsgeld? 
Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 
sind, erhalten während der Schutzfristen Mutterschafts-
geld. Die Schutzfristen betragen sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Geburt, bei Früh- und Mehr-
lingsgeburten bis zu zwölf Wochen nach der Entbin-
dung. 

Werdende Mütter können das Mutterschaftsgeld frühes-
tens sieben Wochen vor dem Geburtstermin bei der 
Krankenkasse beantragen. Die Höhe richtet sich nach 
der bisherigen Erwerbstätigkeit und der Art der Kran-
kenversicherung. Eine eventuelle Differenz zum letzten 
Nettogehalt trägt der Arbeitgeber. 

Wer hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss? 
Bekommt ein alleinerziehender Elternteil vorüberge-
hend oder auf Dauer keinen Unterhalt von seinem Ex-
partner, erhält er vom Staat einen Unterhaltsvorschuss. 
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der sogenann-
ten Düsseldorfer Tabelle, die die Leitlinien für den Un-
terhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten enthält. 

Hinweis 

Unter www.olg-duesseldorf.nrw.de à Rechts-Infos à Düs-
seldorfer Tabelle können Sie sowohl die aktuelle als auch 
die Tabellen der Vorjahre seit 2005 herunterladen. 

Berufsausbildungsbeihilfe für Auszubildende 
Auszubildende erhalten für ihre außer-/betriebliche 
Ausbildung eine Berufsausbildungsbeihilfe, wenn sie ih-
ren Lebensunterhalt allein nicht bestreiten können und 
nicht bei ihren Eltern wohnen. Bei Minderjährigen ist der 
Bezug an die zusätzliche Voraussetzung geknüpft, dass 
sie den Ausbildungsort von der elterlichen Wohnung 
nicht in angemessener Zeit erreichen können. Hat ein 
Auszubildender das 18. Lebensjahr vollendet, ist ver-
heiratet, lebt mit mindestens einem Kind zusammen 
oder kann aus schwerwiegenden sozialen Gründen 
nicht auf die Wohnung der Eltern verwiesen werden, 
hat er auch dann Anspruch auf Berufsausbildungsbei-
hilfe, wenn er in der Nähe der Eltern wohnt. 

Der Umfang der Förderung bemisst sich nach dem Be-
darf für den Lebensunterhalt, den Lehrgangs- und 
Fahrtkosten sowie sonstigen Aufwendungen. Bei einer 
beruflichen Ausbildung liegen die Bedarfssätze bei ei-
ner Unterbringung außerhalb des elterlichen Haushalts 
derzeit bei 348 € monatlich. Ferner kommt ein Betrag 
von 149 € für die Miete hinzu. Sollten die Mietkosten für 
Unterkunft und Nebenkosten 149 € übersteigen, erhöht 
sich dieser Betrag maximal um 75 € zuzüglich eventuel-
le Zuschläge für Arbeitskleidung und Monatsfahrschei-
ne. Hiervon werden jedoch noch das Gehalt des Aus-
zubildenden abgezogen und auch das Einkommen der 

Eltern wird zum Teil verrechnet. Im Zweifelsfall lohnt es 
sich jedoch immer, einen Antrag zu stellen, da auch 
andere Faktoren eine Rolle spielen, z.B. die Anzahl der 
Geschwister und der Zivilstand der Eltern. 

Wann lohnt sich ein Antrag auf BAföG? 
Schüler und Auszubildende können BAföG als nicht zu-
rückzuzahlenden Zuschuss erhalten; Studenten dem-
gegenüber im Regelfall zur Hälfte als Zuschuss und zur 
Hälfte als zinsloses staatliches Darlehen. Auszubilden-
de können grundsätzlich nur gefördert werden, wenn 
sie ihre Ausbildung vor Vollendung des 30. Lebensjah-
res – bzw. bei Masterstudiengängen vor Vollendung 
des 35. Lebensjahres – beginnen. 

Grundsätzlich lohnt sich ein Antrag auf Kostenerstat-
tung bei weiten Schulwegen mangels einer Schule in 
der Nähe bzw. wenn die Eltern mehr als 280 € jährlich 
an Fahrtkosten aufbringen müssen. Schüler von Real-
schulen, Gymnasien, Berufsfach-, Fach- bzw. Fach-
oberschulen ab der zehnten Klasse, die wegen des wei-
ten Schulwegs außerhalb des elterlichen Haushalts 
wohnen, können einen Antrag auf Schüler-BAföG stel-
len. Zuständig ist das Amt für Ausbildungsförderung. 
Das Schüler-BAföG beträgt zwischen 216 € und 543 €. 

Vermögenslose Studenten mit geringverdienenden El-
tern erhalten ein Studenten-BAföG von maximal 670 € 
monatlich. Die Hälfte wird als Darlehen gewährt. Dieser 
Betrag kann sich noch um Beträge für die Kranken- und 
Pflegeversicherung oder für die Unterkunft erhöhen. 

Hinweis 

Für Auszubildende/Studenten, die sich während ihrer förde-
rungsfähigen Ausbildung bzw. ihrem Studium der Kindes-
erziehung von unter Zehnjährigen widmen, entsteht zusätz-
lich ein Anspruch auf den Kinderbetreuungszuschlag in 
Höhe von monatlich 113 € als Vollzuschuss. 

Kinderzulagen bei der Riester-Rente 
Bei der Riester-Rente wird für jedes Kind, für das die 
Eltern als Riester-Sparer für mindestens einen Monat 
des Beitragsjahres Kindergeld erhalten haben, eine Zu-
lage gewährt. Diese Kinderzulage beträgt seit 2008 für 
jedes vor dem 01.01.2008 geborene Kind 185 € und für 
jedes nach dem 31.12.2007 geborene Kind 300 € jähr-
lich. 

Zuschüsse für Familienferien 
Für kinderreiche und einkommensschwache Familien, 
für Alleinerziehende oder für Familien mit behinderten 
Familienangehörigen kann es Zuschüsse für die Famili-
enerholung in einer gemeinnützigen Familienferienstät-
te geben. Die wichtigsten Zuschussgeber sind hierbei 
die Bundesländer mit den sogenannten Individualzu-
schüssen, aber auch im kirchlichen und kommunalen 
Sektor sind Zuschüsse möglich. Die maßgeblichen Zu-
schusskriterien sind die Dauer des Wohnsitzes im je-
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weiligen Bundesland, die Einkommensgrenzen sowie 
die Mindest- und Höchsturlaubsdauer. 

Wie hoch sind die Waisen- und Witwenrente? 
Stirbt ein Elternteil, erhält das hinterbliebene Kind eine 
Halbwaisenrente, sterben beide Eltern, bekommt es 
eine Vollwaisenrente. Dies gilt, sofern der Verstorbene 
mindestens fünf Jahre lang gesetzlich rentenversichert 
war. Die Rente wird bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres gezahlt, darüber hinaus längstens bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres bei 

· einer Schul- oder Berufsausbildung, 
· einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr 

oder einer 
· Behinderung, sofern bestimmte Einkommensgren-

zen nicht überschritten werden. 

Die Halbwaisenrente beläuft sich auf 10 % des Renten-
anspruchs des verstorbenen Elternteils, die Vollwaisen-
rente auf 20 %. 

Bezieht ein volljähriges Kind eine Waisenrente, wird 
sein Einkommen folgendermaßen angerechnet: Die 
Waisenrente wird um 40 % desjenigen Betrags gekürzt, 
der den Freibetrag von derzeit monatlich 503,54 € 
(West) bzw. 464,46 € (Ost) übersteigt. 

Hat der verstorbene Ehegatte die allgemeine Wartezeit 
von fünf Jahren der gesetzlichen Rentenversicherung 
erfüllt oder bereits eine Altersrente bezogen, steht sei-
ner Witwe drei Monate lang dessen volle Rente zu. An-
schließend beträgt 

· die sogenannte kleine Witwenrente 25 % und  
· die große Witwenrente 60 % der Altersrente des 

Verstorbenen. 

Eine große Witwenrente erhält, wer das 45. Lebensjahr 
vollendet hat, ein waisenrentenberechtigtes minderjäh-
riges Kind erzieht, für ein behindertes Kind sorgt oder 
vermindert erwerbsfähig ist. 

Für Ehepaare, die ab 2002 geheiratet haben oder bei 
denen beide Partner nach dem 01.01.1962 geboren 
sind, gibt es ein neues Hinterbliebenenrecht: 

· Die große Witwenrente beträgt für sie nur noch 
55 %, und  

· die kleine Witwenrente wird nur noch 24 Monate 
lang gezahlt. 

Die Freibeträge liegen bei 771,14 € (West) bzw. 
714,12 € (Ost). 

Hinweis 

Seit dem 01.07.2015 dürfen Waisen unbegrenzt hinzuver-
dienen. Ebenfalls kein Einkommen wird angerechnet auf 
die Witwen-/Witwerrente und die Hinterbliebenenrente an 
überlebende eingetragene Lebenspartner in den ersten drei 

Kalendermonaten nach dem Tod des verstorbenen Versi-
cherten, dem sogenannten Sterbevierteljahr. 

Zusätzliche Leistungen für Arbeitslose 
Menschen in Ausnahmesituationen erhalten zusätzlich 
zum Arbeitslosengeld II einen sogenannten Mehrbe-
darf. So erhalten beispielsweise Schwangere ab der 
13. Schwangerschaftswoche zusätzlich 17 % ihres indi-
viduellen Regelbedarfs. Alleinerziehende erhalten zu-
sätzlich 12 % bis 60 % des Regelbedarfs für Alleinste-
hende bzw. Alleinerziehende, abhängig von der Anzahl 
und dem Alter ihrer Kinder. Empfängerinnen von Ar-
beitslosengeld II können bei der Bundesagentur für Ar-
beit zusätzlich zum Regelsatz einmalige Zahlungen be-
antragen. Es handelt sich dabei beispielsweise um 
Leistungen für Schwangerschaftsbekleidung, für die 
Erstausstattung des Kindes oder für mehrtägige Klas-
senfahrten. 

Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
Werden Kinder Berufstätiger krank, haben die Eltern 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeit. Es handelt 
sich um bezahlte Zeit, die bis zum zwölften Geburtstag 
des Kindes in Anspruch genommen werden kann. In 
der Regel zahlt dies die Krankenkasse, es sei denn, es 
existiert eine anderslautende tarifvertragliche Regelung. 
Der Freistellungsanspruch beträgt zehn Tage pro Jahr. 

Wo beantragt man Mutter-Kind-Kuren? 
Kinderreiche Mütter und Alleinerziehende können über 
das Müttergenesungswerk einen Kuraufenthalt bean-
tragen. Die begünstigten Mütter können ihre Kinder 
wahlweise mit zur Kur nehmen – sie werden dann am 
Kurort betreut. Möglich ist aber auch eine Betreuung 
der Kinder zu Hause. Die Krankenkasse übernimmt da-
für zumindest teilweise die Kosten. 

Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer Kran-
kenkasse. Die Website der Organisation finden Sie un-
ter www.muettergenesungswerk.de. 

Bis wann sind Kinder mitversichert? 
Minderjährige Kinder sind in der gesetzlichen Kranken-
kasse der Eltern beitragsfrei mitversichert. Das Gleiche 
gilt für den nicht berufstätigen Ehepartner, der in der 
gesetzlichen Krankenkasse des Ehepartners mitversi-
chert ist, und für volljährige Kinder in Berufsausbildung 
bis zum 25. Geburtstag. 

Kindergarten- und Schulkinder sowie Studenten sind 
wie Arbeitnehmer durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung geschützt, und zwar beitragsfrei. 

Regionale und kommunale Leistungen 
Die wirtschaftliche Situation von Familien ist regional 
unterschiedlich, was die staatliche Familienpolitik mit ih-
ren Instrumenten (beispielsweise Erziehungs- und Kin-
dergeld oder steuerliche Förderung) nicht berücksichti-
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gen kann. Auf regionaler Ebene ist das aber durchaus 
möglich. 

Ein schon vielerorts eingeführtes regionales Instrument 
zur finanziellen Entlastung einkommensschwächerer 
Familien ist der Familienpass. Sein breites Leistungs-
spektrum ermöglicht in der Regel einen freien oder er-
mäßigten Eintritt in Schwimmbäder, Museen und Biblio-
theken, die ermäßigte Teilnahme an Kursen der Volks-
hochschulen, Zuschüsse zu Klassenfahrten der Kinder 
oder Nachlässe bei Benutzung des öffentlichen Nah-
verkehrs. Die Wohneigentumsbildung wird vielerorts 
gefördert, indem Städte und Gemeinden kinderreichen 
Familien Bauhilfen durch Familiendarlehen anbieten. 
Andere Kommunen gewähren Preisnachlässe beim Er-
werb gemeindeeigener Grundstücke oder vergeben 
Grundstücke in Erbpacht. 

Betreuungsgeld 
Das im August 2012 eingeführte Betreuungsgeld in Hö-
he von 150 € wurde Eltern auf Antrag ausgezahlt, die 
ihre seit dem 01.08.2012 geborenen Kleinkinder im 
zweiten und dritten Lebensjahr nicht in staatlich geför-
derten Einrichtungen (frühkindliche Förderung in Ta-
geseinrichtungen oder in der Kindertagespflege) be-
treuen ließen. 

Das Bundesverfassungsgericht entschied jedoch am 
21.07.2015, dass das Betreuungsgeld nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar und daher nichtig sei. Nicht der 
Bund, sondern die Länder seien für die Leistung zu-
ständig. 

Aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage können keine 
bewilligenden Betreuungsgeldbescheide mehr ausge-
stellt werden. Dies hat zur Folge, dass nach dem 
21.07.2015 eingegangene Anträge keinerlei Aussicht 
auf Erfolg haben. 

Hinweis 

Bewilligte Anträge sind durch die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts jedoch nicht ungültig: Wenn Ihr An-
trag auf Betreuungsgeld bereits bewilligt wurde, steht Ihnen 
das Betreuungsgeld noch für den bewilligten Zeitraum zu. 

Laut Angaben des Bundesfamilienministeriums wird das 
Betreuungsgeld bei bereits bewilligten Anträgen auch dann 
im gesamten Anspruchszeitraum des Antrags gezahlt wer-
den, wenn der Bezugsbeginn erst in der Zukunft liegt. 

Bei Familien, die nach dem 21.07.2015 einen bewilligenden 
Betreuungsgeldbescheid erhalten haben, entscheidet eine 
Prüfung des Vertrauensschutzes im Einzelfall darüber, ob 
das Betreuungsgeld noch ausgezahlt werden kann. 

Auf Landesebene hat sich bereits Unmut über die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts geregt: 
Bayern hat schon angekündigt, das Betreuungsgeld auf 
Landesebene fortsetzen zu wollen, und Gesetzesvorla-
gen angekündigt. 

Schulbedarf 
Jeweils zum Schuljahresbeginn am 01.08. erhalten hil-
febedürftige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres eine zusätzliche Leistung für Schulbedarf von je 
100 € bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10. Die 
Leistung dient insbesondere dem Erwerb der persönli-
chen Schulausstattung, wie beispielsweise Schulranzen 
oder Schreib- und Rechenmaterialien. 

5 Kompaktüberblick: Das ändert 
sich 2015 für Familien 

Auf Familien kommen 2015 einige weitere Änderungen 
zu. Zu den wichtigsten Änderungen gehören: 

1. Familienpflegezeit: Seit dem 01.01.2015 gilt eine 
verlängerte Familienpflegezeit von zwei Jahren. In 
dieser Phase kann ein Beschäftigter seine Wochen-
arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden reduzieren. Neu ist 
auch der Anspruch auf ein zinsloses Darlehen, das 
während monatelanger Pflegezeiten das fehlende 
Einkommen ausgleichen soll. In akuten Fällen ist 
eine bezahlte Auszeit von zehn Tagen möglich. Als 
Lohnersatz kann der Beschäftige Pflegeunterstüt-
zungsgeld bei der Pflegeversicherung des Angehö-
rigen beantragen. Die Regelung gilt auch bei Be-
treuung eines pflegebedürftigen minderjährigen 
Kindes außer Haus. 

2. Der Kita-Ausbau geht 2015 mit dem Entstehen 
weiterer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jah-
ren weiter. Dabei soll auch Geld in die sprachliche 
Bildung und Gesundheitsförderung an den Kitas 
fließen. Außerdem sollen gemeinsame Qualitäts-
standards für Kindertagesstätten erarbeitet werden. 

3. Düsseldorfer Tabelle: Zu einer Entlastung kommt 
es für Elternteile, die Unterhalt für Kinder zahlen 
müssen. Die Düsseldorfer Tabelle 2015 gewährt 
Unterhaltspflichtigen mehr Geld für den eigenen Le-
bensunterhalt: Der Selbstbehalt für Erwerbstätige 
steigt von 1.000 € auf 1.080 € im Monat. 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: September 2015 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 


